
Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des 

Haushaltsplanes  
der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der 

doppelten Buchführung 

(Gemeindehaushaltsverordnung Doppik - GemHVO Doppik) 
Vom 22. Dezember 2010 

§ 9 
Allgemeine Planungsgrundsätze 

(1) Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in 
voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser 

Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in 
dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen 

sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in Höhe der im 
Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden 

Beträge zu veranschlagen. Die Planansätze sind sorgfältig zu schätzen, 

soweit sie nicht errechenbar sind. 

(3) Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele 
unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des 

voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur 
Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur 

Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Ergebniskontrolle 
des jährlichen Haushalts gemacht werden. 

(4) Für denselben Zweck sollen Aufwendungen und Auszahlungen nicht an 
verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden. Wird 

ausnahmsweise anders verfahren, so ist auf die Ansätze gegenseitig zu 
verweisen. 

§ 10 
Verpflichtungsermächtigungen 

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilfinanzplänen 

maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die 
Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Der 

Gemeinderat kann bestimmen, dass Verpflichtungsermächtigungen für 
Investitionen unterhalb einer von ihm festzulegenden Wertgrenze 

zusammengefasst ausgewiesen werden. 

§ 11 
Investitionen und Instandsetzungen 

(1) Bevor Investitionen und Instandsetzungen oberhalb einer vom 
Gemeinderat festgesetzten Wertgrenze beschlossen und im Haushaltsplan 

ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden 



Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch 

einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der 
sorgfältig geschätzten Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste 

Lösung ermittelt werden. Bei Baumaßnahmen müssen insbesondere Pläne, 

Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der 
Ausführung, der finanzielle Umfang der Maßnahme mit den 

voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Zuschüsse Dritter und ein 
Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. 

(2) Ausnahmen von Absatz 1 sind bei dringenden Instandsetzungen 

zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu 
begründen. Bei Vorhaben unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sowie 

bei dringenden Instandsetzungen nach Satz 1 muss mindestens eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorliegen. 
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